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AUSKUNFTSPFLICHT-, INFORMATIONSWEITERVERWENDUNGS- 
UND STATISTIKGESETZ  (160)

Gesetz vom 14. Dezember 2006 über die Auskunftspflicht, die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher
Stellen sowie die Statistik des Landes Burgenland (Burgenländisches Auskunftspflicht-, Informationsweiterverwen-
dungs- und Statistikgesetz - Bgld. AISG), LGBl. Nr. 14/2007

Der Landtag hat - hinsichtlich des 1. Abschnitts in Ausführung des Auskunftspflicht-Grundsatzge-setzes, BGBl.
Nr. 286/1987, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 158/1998, - beschlossen: 
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1. Abschnitt 
Allgemeine Auskunftspflicht

§ 1 
Auskunftspflicht 

(1) Die Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz ge-regelten Selbst-
verwaltungskörper haben über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereichs Auskünfte zu erteilen, soweit dem eine ge-
setzliche Verschwiegenheitspflicht nicht entgegensteht. 

(2) Jede Person hat das Recht, Auskünfte zu verlangen. 
(3) Auskünfte sind Wissenserklärungen über Angelegenheiten, die dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum

Zeitpunkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens bekannt sind. 
(4) Auskünfte sind nur insoweit zu erteilen, als dadurch die Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung nicht

wesentlich beeinträchtigt wird. Berufliche Vertretungen sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen aus-
kunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht ver-
hindert wird. 

(5) Auskünfte sind nicht zu erteilen, wenn sie offenbar mutwillig verlangt werden, wenn umfangrei-che Ausarbei-
tungen erforderlich wären oder wenn die Informationen dem Auskunftswerber anders unmittelbar zugänglich sind. 

§ 2 
Auskunftsbegehren 

(1) Auskünfte können mündlich, telefonisch oder schriftlich verlangt werden, wobei für die Form der Einbringung
des Auskunftsbegehrens das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzu-wenden ist. 

(2) Die Auskunftswerberin oder der Auskunftswerber kann um schriftliche Ausführung eines mündlichen oder te-
lefonischen Auskunftsbegehrens sowie um Verbesserung eines unklaren schriftlichen Auskunftsbegehrens innerhalb
einer angemessenen mindestens zweiwöchigen Frist ersucht werden, wenn aus dem Begehren der Inhalt oder der
Umfang der gewünschten Auskunft nicht ausreichend klar hervorgeht. Wird einem solchen Auftrag nicht entsprochen,
gilt das Auskunftsbegehren als nicht eingebracht. 

§ 3 
Auskunftserteilung 

(1) Auskünfte sind, soweit möglich, mündlich oder telefonisch zu erteilen. 
(2) Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen acht Wochen nach ihrem Ein-langen, zu er-

teilen. Kann diese Frist aus besonderen Gründen nicht eingehalten werden, ist der Auskunftswerber jedenfalls zu
verständigen. 

§ 4 
Auskunftsverweigerung 

Wird eine Auskunft nicht erteilt, ist auf Antrag der Auskunftswerberin oder des Auskunftswerbers hierüber ein
Bescheid zu erlassen. Für das Verfahren in solchen Angelegenheiten gilt das AVG. 

§ 5 
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

Die in diesem Abschnitt genannten Angelegenheiten sind, soweit sie von Organen der Gemeinden oder Gemein-
deverbände wahrzunehmen sind, solche des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde. 

§ 6 
Befreiung von Verwaltungsabgaben 

Auskunftsbegehren und Amtshandlungen nach diesem Abschnitt sind von Landes- und Gemeinde-verwaltungs-
abgaben befreit. 

2. Abschnitt 
Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen

§ 7 
Ziel 

Ziel dieses Abschnitts ist die Erleichterung der Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen, insbe-
sondere um dadurch die Erstellung neuer Informationsprodukte und Informationsdienste zu fördern. 
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§ 8 
Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt regelt den rechtlichen Rahmen für die kommerzielle und nicht kommerzielle Weiterverwen-
dung von im Besitz öffentlicher Stellen gemäß § 10 Abs. 1 befindlichen und in ihrem öffentlichen Auftrag erstellten
Dokumenten, sofern sie diese zur Weiterverwendung bereitstellen. 

(2) Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Dokumenten öffentlicher Stellen regeln, werden durch diesen Abschnitt
nicht berührt. 

(3) Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 13/2005, des Burgenländischen Datenschutzgesetzes, LGBl. Nr. 87/2005, sowie gesetzliche Verschwie-
genheitspflichten werden durch diesen Abschnitt nicht berührt. 

§ 9 
Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt nicht für Dokumente, 
1. deren Erstellung nicht unter den öffentlichen Auftrag der betreffenden öffentlichen Stelle fällt; 
2. die, insbesondere aus Gründen der nationalen Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der öffent -

lichen Sicherheit oder weil sie Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten oder sonst der Vertraulichkeit
unterliegen, nicht zugänglich sind;

3. die nur bei Nachweis eines besonderen Interesses zugänglich sind; 
4. die geistiges Eigentum Dritter sind; 
5. die von gewerblichen Schutzrechten erfasst werden; 
6. die im Besitz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und ihrer Zweigstellen oder anderer Stellen und deren

Zweigstellen sind und der Wahrnehmung eines öffentlich-rechtlichen Sendeauftrags dienen;
7. die im Besitz von Bildungs- und Forschungseinrichtungen wie Schulen, Hochschulen, Archiven, Bi b   liotheken

und Forschungsinstituten sind und
8. die im Besitz kultureller Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken, Archiven, Orchestern, Opern und Theatern

sind. 
(2) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Weiterverwendung von in Abs. 1 Z 1 bis 5 genannten Do-kumenten ist

§ 12 Abs. 3 Z 2 und 4 sowie Abs. 4 bis 6 anzuwenden. 

§ 10 
Persönlicher Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt für folgende öffentliche Stellen: 
1.  das Land; 
2.  die Gemeinden; 
3.  landesgesetzlich eingerichtete Selbstverwaltungskörper; 
4. Einrichtungen auf landesrechtlicher Grundlage wie Stiftungen, Fonds und Anstalten sowie Kör-perschaften des

öffentlichen Rechts, die 
a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, die

nicht gewerblicher Art sind, und 
b) zumindest teilrechtsfähig sind und 
c) überwiegend vom Land, von einer Gemeinde, von anderen Einrichtungen auf landesgesetzli-cher Grundlage

oder von sonstigen öffentlichen Stellen (Art. 2 Z 1 der Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung
von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 345 vom 31. 12. 2003 S. 90) finanziert werden oder
hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch diese unterliegen oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Land, von einer Gemeinde, von anderen Einrich-
tungen auf landes-gesetzlicher Grundlage oder von sonstigen öffentlichen Stellen (Art. 2 Z 1 der Richtlinie
2003/98/EG) ernannt worden sind und 

d) keine Unternehmungen im Sinne der Art. 127 Abs. 3 oder 127a Abs. 3 des Bundes-Ver fassungs ge setzes (B-
VG), BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 121/2005, sind; 

5. Verbände, die sich überwiegend aus zwei oder mehreren öffentlichen Stellen gemäß Z 1 bis 4 zu sammen -
setzen. 

(2) Die Vollziehung dieses Abschnitts ist insoweit im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden und anderer Ein-
richtungen der Selbstverwaltung zu besorgen, als sie gesetzlich übertragene Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich
wahrnehmen. 
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§ 11 
Begriffsbestimmungen 

In diesem Abschnitt bedeuten die Begriffe 
1. „Dokument“: 

jeder Inhalt unabhängig von der Form des Datenträgers (auf Papier oder in elektronischer Form, Ton-, Bild-
oder audiovisuelles Material) ausgenommen Computerprogramme sowie einen belie-bigen Teil eines solchen
Inhalts; 

2. „Dokument, das sich im Besitz einer öffentlichen Stelle befindet“: 
ein Dokument, für das die öffentliche Stelle berechtigt ist, die Weiterverwendung zu genehmigen; 

3. „Weiterverwendung“: 
die Nutzung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher Stellen sind, durch Rechtsträger für kommerzielle
und nichtkommerzielle Zwecke, die sich von dem ursprünglichen Zweck des öffentlichen Auftrags, in dessen
Rahmen die Dokumente erstellt wurden, unterscheiden. Der Austausch von Dokumenten zwischen öffentlichen
Stellen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtlinie 2003/98/EG ausschließlich im Rahmen der Erfüllung ihres öf-
fentlichen Auftrags stellt keine Weiterverwendung dar. 

§ 12 
Anträge auf Weiterverwendung und ihre Bearbeitung 

(1) Anträge auf Weiterverwendung von Dokumenten sind schriftlich bei der öffentlichen Stelle, in deren Besitz
sich das beantragte Dokument befindet, zu stellen, wobei für die Form der Einbringung des Antrags das AVG anzu-
wenden ist. 

(2) Geht aus einem Antrag gemäß Abs. 1 der Inhalt, der Umfang oder die Art und Weise der Weiter-verwendung
der beantragten Dokumente nicht ausreichend klar hervor, hat die öffentliche Stelle die Antragstellerin oder den An-
tragsteller unverzüglich aufzufordern, den Antrag innerhalb einer zwei Wochen nicht übersteigenden Frist schriftlich
zu präzisieren. Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller der Aufforderung zur Präzisierung fristgerecht nach,
beginnt die Frist gemäß Abs. 3 nach Einlangen erneut zu laufen. Andernfalls gilt der Antrag als nicht eingebracht. 

(3) Die öffentliche Stelle hat den Antrag in der Frist, die für die Bearbeitung von Anträgen und Be-gehren auf Zu-
gang zu Dokumenten nach den geltenden Zugangsregelungen einzuhalten ist, oder, wenn keine solche Frist festgelegt
ist, binnen vier Wochen nach Einlangen des Antrags zu bearbeiten und unter Hinweis auf die Rechtsschutzmöglich-
keiten gemäß §§ 19 und 20 

1. die beantragten Dokumente zur Gänze zur Weiterverwendung bereitzustellen oder 
2. die beantragten Dokumente teilweise zur Weiterverwendung bereitzustellen und der Antragstel-lerin oder dem

Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen, dass seinem An-trag teilweise nicht entsprochen
wird oder 

3. ein endgültiges Vertragsangebot zu unterbreiten, falls für die Weiterverwendung der beantragten Dokumente
die Vereinbarung von Bedingungen gemäß § 15 Abs. 1 erforderlich ist oder 4. der Antragstellerin oder dem
Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen, dass seinem Antrag nicht entsprochen wird. 

(4) Stützt sich eine ablehnende Mitteilung gemäß Abs. 3 Z 2 oder Z 4 darauf, dass das beantragte Dokument gei-
stiges Eigentum Dritter ist, hat die öffentliche Stelle auch auf die ihr bekannte Inhaberin oder auf den ihr bekannten
Inhaber der Rechte oder ersatzweise auf diejenige oder denjenigen zu verweisen, von der oder dem sie das betreffende
Material erhalten hat. 

(5) Bei umfangreichen und komplexen Anträgen kann die in Abs. 3 genannte Frist um vier Wochen verlängert
werden. In diesem Fall ist die Antragstellerin oder der Antragsteller von der Verlängerung der Frist sobald wie mög-
lich, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Einlangen des Antrags zu verständigen. 

(6) Für die Bearbeitung von Weiterverwendungsanträgen und die Bereitstellung der Dokumente zur Weiterver-
wendung haben sich die öffentlichen Stellen, soweit möglich und sinnvoll, elektronischer Mittel zu bedienen. 

§ 13 
Umfang der Bereitstellung 

(1) Soweit öffentliche Stellen die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindlichen Dokumente genehmigen,
haben sie diese in allen vorhandenen Formaten oder Sprachen, soweit möglich und sinnvoll in elektronischer Form,
bereitzustellen. Öffentliche Stellen sind jedoch nach diesem Abschnitt nicht verpflichtet, Dokumente neu zu erstellen,
anzupassen oder weiterzuentwickeln, um einem Begehren auf Weiterverwendung nachzukommen. 

(2) Werden Auszüge aus Dokumenten beantragt, müssen diese dann nicht bereitgestellt werden, wenn dies mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, der über eine einfache Handhabung hinausgeht. 
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(3) Öffentliche Stellen sind auf Grundlage dieses Abschnitts nicht verpflichtet, die Erstellung von Dokumenten
bestimmter Art im Hinblick auf die Weiterverwendung solcher Dokumente fortzusetzen. 

§ 14 
Entgelte und Abgabenbefreiung 

(1) Sofern öffentliche Stellen für die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindlichen Dokumente Entgelte ein-
heben, dürfen die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung von Dokumenten oder der Ge-nehmigung ihrer Weiter-
verwendung die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich einer angemessenen
Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Entgelte haben sich an den Kosten des entsprechenden Abrechnungszeitraumes
zu orientieren und sind unter Bedachtnahme auf die für die betreffenden öffentlichen Stellen geltenden Buchfüh-
rungsgrundsätze zu berechnen. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind in Angelegenheiten dieses Abschnitts keine landesgesetzlich geregelten Verwal-
tungsabgaben zu entrichten. 

§ 15 
Bedingungen für die Weiterverwendung 

(1) Öffentliche Stellen können Bedingungen für die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindli-chen Doku-
mente in einem Vertrag festlegen, in welchem die wesentlichen Fragen der Weiterverwendung geregelt werden. 

(2) Die Bedingungen gemäß Abs. 1 dürfen die Möglichkeiten der Weiterverwendung der beantragten Dokumente
nicht unnötig einschränken und keine Behinderung des Wettbewerbs bewirken. 

§ 16 
Transparenz und praktische Vorkehrungen 

(1) Die für die Weiterverwendung von Dokumenten geltenden Standardentgelte und Standardbedin-gungen sind
von den öffentlichen Stellen im Voraus festzulegen und in geeigneter Weise, soweit möglich und sinnvoll im Internet,
zu veröffentlichen. 

(2) Auf Anfrage haben die öffentlichen Stellen die Berechnungsgrundlage für die veröffentlichten Entgelte sowie
die Faktoren anzugeben, die bei der Berechnung der Entgelte in atypischen Fällen berücksichtigt werden. 

(3) Öffentliche Stellen haben praktische Vorkehrungen zur Erleichterung des Zugangs hinsichtlich jener Doku-
mente, die zur Weiterverwendung verfügbar sind, zu treffen, indem sie insbesondere 

1. Listen und Verzeichnisse über die wichtigsten in ihrem Besitz befindlichen, einer Weiterverwen-dung zugäng-
lichen Dokumente führen und diese in geeigneter Weise, nach Möglichkeit im Internet, veröffentlichen; 

2. Auskunftspersonen und Informationsstellen benennen. 

§ 17 
Diskriminierungsverbot 

(1) Die Entgelte und sonstigen Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten, die sich im Besitz von
öffentlichen Stellen befinden, dürfen für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung nicht diskriminierend sein. 

(2) Werden Dokumente, die sich im Besitz öffentlicher Stellen befinden, von diesen als Ausgangsmaterial für
eigene Geschäftstätigkeiten, die nicht unter ihren öffentlichen Auftrag fallen, weiterverwendet, gelten für die Be-
reitstellung der Dokumente für diese Tätigkeiten dieselben Entgelte und sonstigen Bedingungen wie für andere Nut-
zer. 

(3) Sind im Besitz von öffentlichen Stellen befindliche Dokumente zur Weiterverwendung verfügbar, haben diese
allen potenziellen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern offen zu stehen, selbst wenn diese Dokumente bereits
von einer Marktteilnehmerin oder einem Marktteilnehmer bzw. von mehreren Marktteilnehmerinnen oder Marktteil-
nehmern als Grundlage für Mehrwertprodukte genutzt werden. 

§ 18 
Verbot von Ausschließlichkeitsvereinbarungen 

(1) Verträge oder sonstige Vereinbarungen zwischen öffentlichen Stellen und Dritten, die ausschließ-liche Rechte
hinsichtlich der Weiterverwendung der in den Geltungsbereich dieses Abschnitts fallenden Dokumente festlegen
(Ausschließlichkeitsvereinbarungen), sind unzulässig. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn für die Bereitstellung eines Dienstes im öffentlichen Interesse die Einräu-mung eines
ausschließlichen Rechts erforderlich ist. Der Grund für eine solche Ausschließlichkeitsver-einbarung ist regelmäßig,
mindestens jedoch alle drei Jahre, zu überprüfen. In die Ausschließlichkeitsvereinbarung ist jedenfalls eine Bestim-
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mung aufzunehmen, die der öffentlichen Stelle dann ein besonderes Kündigungsrecht sichert, wenn die regelmäßige
Überprüfung ergibt, dass der die Ausschließlichkeitsvereinbarung rechtfertigende Grund nicht mehr vorliegt. Nach
dem 31. Dezember 2003 getroffene Ausschließlichkeitsvereinbarungen müssen transparent sein und sind in geeigneter
Weise, nach Möglichkeit im Internet, öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Bestehende Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnahmen des Abs. 2 erster Satz fallen,
enden mit Vertragsablauf bzw. gelten spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2008 als aufgelöst. 

§ 19 
Rechtsschutz bei ablehnenden Mitteilungen gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 und 4 

(1) Wurde der Antragstellerin oder dem Antragsteller gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 oder 4 mitgeteilt, dass ihrem oder
seinem Begehren teilweise oder zur Gänze nicht entsprochen werden kann, hat die öffentliche Stelle, sofern sie zur
Erlassung von Bescheiden befugt ist, hierüber auf Antrag einen Bescheid zu erlassen. Der Antrag auf Erlassung eines
Bescheids ist von der Antragstellerin oder vom Antragsteller binnen zwei Wochen nach Zugang der ablehnenden
Mitteilung bei der öffentlichen Stelle schriftlich einzubringen. 

(2) Eine öffentliche Stelle, die zur Erlassung von Bescheiden nicht befugt ist, hat Anträge im Sinne des Abs. 1
samt dem betreffenden ursprünglichen Weiterverwendungsantrag sowie der ablehnenden Mitteilung ohne unnötigen
Aufschub an die für die Führung der Aufsicht zuständige Verwaltungsbehörde weiterzuleiten. Im diesbezüglichen
Verfahren vor der Aufsichtsbehörde erster und gegebenenfalls zweiter Instanz ist die öffentliche Stelle Partei. Der
allfällige Instanzenzug richtet sich nach den für das Aufsichtsverfahren einschlägigen landesgesetzlichen Vorschriften.
Die öffentliche Stelle ist berechtigt, gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde in Verfahren nach diesem Abschnitt nach
Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof
und an den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 

(3) Für Verfahren gemäß Abs. 1 und 2 gilt das AVG. 

§ 20 
Rechtsschutz bei Nutzungsverträgen gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 

(1) Meint die Antragstellerin oder der Antragsteller, dass einzelne Bestimmungen des unterbreiteten verbindlichen
Vertragsangebots gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 nicht den Vorschriften dieses Abschnitts entsprechen, hat sie oder er dies
der öffentlichen Stelle innerhalb der für die Annahme des Vertragsangebots bestimmten angemessenen Frist schrift-
lich mitzuteilen. Falls der Antragstellerin oder dem Antragsteller daraufhin nicht binnen acht Wochen ein in ihrem
oder seinem Sinn abgeänderter Nutzungsvertrag angeboten wird, kann sie oder er die Feststellung durch die Beru-
fungs- bzw. Aufsichtsbehörde beantragen, dass einzelne, genau zu bezeichnende Bestimmungen des verbindlichen
Vertragsangebots gegen Vorschriften dieses Abschnitts verstoßen haben. Ein solcher Antrag ist bei der öffentlichen
Stelle, die das betreffende Vertragsangebot gelegt hat, binnen weiterer zwei Wochen einzubringen und von dieser
ohne unnötigen Aufschub der zuständigen Berufungs- bzw. Aufsichtsbehörde vorzulegen. Im Verfahren vor der Auf-
sichtsbehörde erster und gegebenenfalls zweiter Instanz finden die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 zweiter bis vierter
Satz Anwendung. 

(2) Ein Antrag gemäß Abs. 1 hat jedenfalls zu enthalten: 
1. die genaue Bezeichnung der öffentlichen Stelle, 
2. die genaue Bezeichnung der als rechtswidrig erachteten Bestimmungen des betreffenden Ver-tragsangebots, 
3. die bestimmte Bezeichnung des Rechts, in dem sich die Antragstellerin oder der Antragsteller als verletzt er-

achtet, 
4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
5. ein bestimmtes Begehren und 
6. die Angaben, die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrags erforderlich sind. 

(3) Ein Antrag auf Feststellung gemäß Abs. 1 darf sich nur auf jene Bestimmungen beziehen, die von der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller im Rahmen ihrer oder seiner vorangegangenen schriftlichen Mitteilung (Abs. 1
erster Satz) bemängelt wurden. 

(4) Die öffentliche Stelle hat die auf Grund eines Antrags gemäß Abs. 1 ergangene Entscheidung der Berufungs-
bzw. Aufsichtsbehörde bei ihren zukünftigen Vertragsangeboten gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 zu berücksichtigen. 

(5) Für Verfahren nach den Abs. 1 bis 4 gilt das AVG. 
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3. Abschnitt 
Landesstatistik 

(§§ 21 - 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Abschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen

§ 31 
Verweise auf Landesgesetze 

Soweit in diesem Gesetz auf Bestimmungen anderer Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 32 
Umsetzungshinweis 

Mit dem 2. Abschnitt dieses Gesetzes wird die Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informa-
tionen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 345 vom 31. 12. 2003 S. 90, umgesetzt. 

§ 33 
Inkrafttretensbestimmung 

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung * folgenden Monatsersten in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz über die Auskunftspflicht der Organe des Landes, der

Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten Selbstverwal-tungskörper (Bgld. Aus-
kunftspflichtgesetz), LGBl. Nr. 3/1989, außer Kraft. 

(3) Nach dem Bgld. Auskunftspflichtgesetz, LGBl. Nr. 3/1989, anhängige Verfahren sind nach der bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechtslage zu Ende zu führen. 

* Das Gesetz wurde am 12. Feber 2007 kundgemacht.




